
Absprachen zur Leistungsbewertung in den Differenzierungskursen Mathematik / Informatik 
in den Klassen 8 und 9 
 
Die Klassenarbeiten werden überwiegend über die mathematischen und (schalt-)logischen 
Themen des Unterrichts geschrieben und mit einem Punkteschema korrigiert. Bei komplexen 
Aufgaben werden richtige Ansätze und Teilergebnisse noch mit Teilpunkten bewertet, auch 
wenn die Lösung der Gesamtaufgabe nicht gelingt. 
Die Noten in den Klassenarbeiten werden nach dem vom Schüler erreichten Anteil a an der 
Summe möglicher Punkte wie folgt vergeben : 
 
 0 % ≤ a < 20 % : ungenügend 
20 % ≤ a < 45 % : mangelhaft 
45 % ≤ a < 60 % : ausreichend 
60 % ≤ a < 75 % : befriedigend 
75 % ≤ a < 90 % : gut 
90 % ≤ a ≤ 100 % : sehr gut 
 
Kriterien zur Beurteilung der mündlichen Leistungen : 
 
Die Note ungenügend wird erteilt, wenn 
keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht stattfindet und Äußerungen nach Aufforderung 
falsch sind. 
 
Die Note mangelhaft wird erteilt, wenn 
keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht stattfindet und Äußerungen nach Aufforderung nur 
teilweise richtig sind. 
 
Die Note ausreichend wird erteilt, wenn 
gelegentlich freiwillige Mitarbeit im Unterricht stattfindet und die Äußerungen über einfache 
Fakten und Zusammenhänge im Wesentlichen richtig sind. 
 
Die Note befriedigend wird erteilt, wenn 
regelmäßig freiwillige Mitarbeit im Unterricht stattfindet, die Äußerungen über einfache 
Fakten und Zusammenhänge hinausgehen und Verknüpfungen zu den bereits bekannten 
Inhalten herstellen. 
 
Die Note gut wird erteilt, wenn 
auch schwierigere Sachverhalte und ihre Einordnung in den Gesamtzusammenhang des 
Themas verstanden werden. 
 
Die Note sehr gut wird erteilt, wenn 
eigenständige gedankliche Leistungen im Unterricht stattfinden und die bisher im Unterricht 
erworbenen Kenntnisse und Zusammenhänge genutzt werden. 
 
 
Die schriftlichen Leistungen, die mündlichen Leistungen, die Leistungen am Rechner und die 
Ergebnisse eventuell vorgenommener kurzer schriftlicher Überprüfungen sind bei der 
Gesamtnote angemessen zu berücksichtigen, wobei den schriftlichen Leistungen auch höheres 
Gewicht zugemessen werden kann. 


